DIENSTVERTRAG
Bei dem vorliegenden Dienstvertrag handelt es sich um ein 
Muster, das jeweils für den Einzelfall anzupassen ist. 
Alle Punkte müssen einzeln geprüft werden!
Stand: 17.10.2025

	1. Dienstgeber
	Evangelische Pfarrgemeinde NAME, ADRESSE, vertreten durch das Presbyterium. 
Dienstvorgesetzte:r und Weisungsbefugte:r ist NAME.


	2. Dienstnehmer:in
	(Name, Bekenntnis, Geb.Datum, Adresse)


	3. Vertragsdauer
	Das Dienstverhältnis beginnt am … und wird auf unbestimmte Zeit eingegangen / und ist mit … befristet. Ein Probemonat gilt als vereinbart.


	4. Arbeitsort
	BÜROSITZ DER EVANGELISCSHEN PFARRGEMEINDE XX.
Die Tätigkeit kann entsprechend einer noch gesondert abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung auch als Telarbeit versehen werden.	Comment by Sibille Schöntauf: Seit 2025 wird im Gesetz nur noch von Telearbeit gesprochen, nicht mehr von Homeoffice.
Es ist möglich festzulegen, an welchen konkreten Orten Telearbeit geleistet werden kann. Auf jeden Fall braucht es eine eigene Vereinbarung. 
Infos zum Rechtlichen von Telearbeit auf: 
https://www.wko.at/einstellen/telearbeit-arbeitsrechtliche-voraussetzungen
Und https://www.wko.at/lohnverrechnung/telearbeit

Eine Mustervereinbarung kann man bei der AK herunterladen: https://www.arbeiterkammer.at/telearbeit


	5. Hauptaufgaben
	Comment by Sibille Schöntauf [2]: Es sollte - insbesondere bei Teilzeitangestellten - sehr gut definiert werden, für welche Bereiche sie zuständig sind. Zur realistischen Einschätzung, wieviel Stunden für welche Tätigkeiten anfallen, siehe den "Leitfaden zur Anstellung für Mitarbeiter:innen im Bereich Kinder & Jugend durch Pfarrgemeinden". Empfehlenswert ist es, hier die Hauptaufgaben zu nennen und Detaillierteres in einer gesonderten Vereinbarung festzuhalten und dies jährlich (z.B. mit dem Gemeindejugendrat) zu überprüfen und ggf. anzupassen.

	



	6. Gehalt
	Die Einreihung erfolgt in der Qualifikationsgruppe XX gemäß Mindestgehälterverordnung (MGV) 2025. Für die Gehaltseinstufung nach der Mindestgehälter-Verordnung XXXX werden (einschließlich Ausbildungszeiten, beginnend XXX) XX Vordienstjahre berücksichtigt. Damit ergibt sich die Einstufung in das Biennium XX mit dem dafür maßgebenden Zeitpunkt DATUM DIENSTBEGINN. 	Comment by Sibille Schöntauf [2]: Gemeindepädagog*innen und Jugendreferent*innen mit zertifizierter Spezialausbildung (gemeindepädagogisches oder theologisches Studium und Vergleichbares) sind in Qualifikationsgruppe V einzuordnen.
Ohne entsprechende Ausbildung sind sie in Gruppe IV einzuordnen.	Comment by Sibille Schöntauf [2]: Was als Vordienstzeiten zu berücksichtigen ist, siehe Dienstordnung 2012, §19 (2) + (3): https://www.kirchenrecht-evang.at/document/39164#s3200000190002
Vereinbart ist ein Gehalt, dass um um XX% über dem Mindestgehalt liegt. Dies sind zum Einstieg XXXX€ brutto, welches NAME 14 x jährlich erhält.
Die Vorrückung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Vorrückung (in Biennium XX) erfolgt mit DATUM. 

Fälligkeit

Die Auszahlung der gesetzlich geregelten Sonderzahlungen erfolgt viermal jährlich, jeweils im März, Juni, Oktober und Dezember.	Comment by Sibille Schöntauf: Kann auch zweimal jährlich ausgezahlt werden

Gehaltserhöhungen sind schriftlich gesondert zu vereinbaren.

Überstundenpauschale:	Comment by Sibille Schöntauf [2]: Eine Option bei einer Vollzeitstelle
Diese entspricht 6% des Bruttogehaltes (das sind 10 Stunden), dies entspricht brutto XXX€

Fahrtkosten	Comment by Sibille Schöntauf: Mehr Infos zur kirchlichen Regelung in der „Verordnung über den Ersatz von Reisekosten und Taggeldern“: https://www.kirchenrecht.at/document/57544
Für dienstliche Fahrten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar sind, steht dem/der Dienstnehmer:in die Erstattung der Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zu.
Für andere Fahrten (z.B. Materialtransport zu Veranstaltungen oder um Teilnehmer:innen heimzubringen) steht dem/der Dienstnehmer:in das amtliche Kilometergeld zu. 


	7. Urlaub
	Im Sinne des Urlaubsgesetzes. Der Urlaubsanspruch beträgt … Arbeitstage pro Jahr.
Bei Teilzeitbeschäftigten definieren, wie viele Tage eine Urlaubswoche hat!
Für die Bemessung des Urlaubsanspruchs werden dem/der Dienstnehmer:in Vordienstzeiten ab dem / im Umfang von … angerechnet. 


	8. Arbeitszeit
	(Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche, sonstige Vereinbarungen)

Da dem/der Dienstnehmer:in gemäß Art. 20 Abs. 1 KV Aufgaben übertragen worden sind, die in und bei Gottesdiensten, Amtshandlungen und anderen kirchlichen Veranstaltungen bzw. im Zusammenhang mit diesen wahrzunehmen sind, gilt der dabei geleistete Dienst laut Arbeitsruheverordnung (ABl. Nr. 100/1998 und 46/2006) als Normalarbeitszeit, auch wenn er an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen geleistet wird.

(Arbeitstage für den Normalfall festlegen.) Die/der Dienstnehmer:in soll grundsätzlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche frei haben. Die Tage können variieren, wenn eine Veranstaltung auf einen freien Tag fällt. Der/Dem Dienstnehmer:in steht pro Monat ein freies Wochenende zu.	Comment by Sibille Schöntauf: Das ist wichtig, um Feiertage korrekt berechnen zu können.

Mögliche Formulierung: "Die Normalarbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die Lage der Arbeitszeit erfolgt nach den Erfordernissen des Dienstes und nach Absprache mit der Dienstgeberin, in der Regel verteilt auf die Wochentage Montag bis Freitag. Für die Urlaubsberechnung und ähnliche Zwecke wird jedenfalls von einer 5-Tagewoche ausgegangen." 

Allfällige Mehrstunden (bei Teilzeit) oder Überstunden (bei Vollzeit bzw. ab 40 Stunden / Woche) sind innerhalb eines Kalenderjahres, in welchem diese angefallen sind, durch Zeitausgleich auszugleichen. Überstunden sind im Verhältnis 1:1,5 abzugleichen.

Arbeitsverhinderungen insbesondere infolge Krankheit oder Unfall hat die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer ohne Verzug, d.h. grundsätzlich noch am Tag des Eintrittes der Verhinderung, telefonisch oder schriftlich zu melden. Anderenfalls verliert die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf Entgelt. 
Die Dienstgeberin ist berechtigt, für jede Erkrankung sofort eine ärztliche Bescheinigung oder Bestätigung der zuständigen Krankenkasse über Beginn, Ursache und voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verlangen. Kommt die Dienstnehmerin dieser Aufforderung nicht nach, so verliert sie für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf Entgelt.

Über die Dienstzeit muss eine formlose Aufzeichnungstabelle (Tag, Uhrzeit, ungefähre Tätigkeit) geführt werden, die ohne Aufforderung bis zum 7. des Folgemonats an den/die Vorgesetzte:n übermittelt werden muss.
Der/Die Dienstnehmer:in ist für die Stundenaufzeichnung eigenverantwortlich und gibt darüber mindestens einmal jährlich dem Gemeindejugendrat Auskunft.


	9. Kündigung
	Sowohl Dienstgeber als auch Dienstnehmer:in können das Dienstverhältnis zum 15. oder Letzten eines jeden Kalendermonats zur Auflösung bringen.


	10. Anzuwendende Bestimmungen
	Neben dem staatlichen Arbeitsrecht gelten für dieses Arbeitsverhältnis die kirchenrechtlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich und der evangelischen Kirche A.B. in Österreich unter Bedachtnahme auf das Protestantengesetz 1961. Es gilt die Dienstordnung 2012 samt Mindestgehälter-Verordnung 2023 in der jeweils geltenden Fassung.

Aufliegen der Rechtsquellen: www.kirchenrecht.at 


	11. Verschwiegenheit und weitere Verpflichtungen 
	Der/Die Dienstnehmer:in ist zur Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der kirchlichen und staatlichen Regelungen des Datenschutzes verpflichtet (§ 12 Dienstordnung). Verschwiegenheit und Datenschutz sind auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses einzuhalten. Eine Verletzung kann zu dienstrechtlichen Maßnahmen führen und insbesondere Grund für eine fristlose Entlassung sein.
Der Verhaltenskodex mit dem Titel „Respektvoller Umgang am Arbeitsplatz und Schutz vor Gewalt“ (https://www.kirchenrecht-evang.at/document/53804) bildet einen integralen Bestandteil dieses Vertrages und ist von dem/der Dienstnehmer:in einzuhalten. 
Der/Die Dienstnehmer:in hat vor Vertragsunterfertigung dem Dienstgeber eine für ihn/sie ausgestellte allgemeine Strafregisterbescheinigung sowie eine Strafregisterbescheinigung betreffend Kinder- und Jugendfürsorge beigebracht und verpflichtet sich, die Regelungen der Evangelischen Jugend Österreich sowie der Evangelischen Kirchen in Österreich betreffend Gewaltschutz einzuhalten und entsprechende Fortbildungen zu besuchen. 	Comment by Sibille Schöntauf: Die Vorlage beider Strafregisterbescheinigungen ist verpflichtend laut der Rahmenrichtlinie zum Schutz vor Gewalt in den Evangelischen Kirchen in Österreich, s. https://www.kirchenrecht.at/document/55821#s00000014 bzw. Anhang 5 https://evang.at/wp-content/uploads/2024/03/240314_anhang5_strafregisterbescheinigung_2024-02-09.pdf
Die Kosten trägt der Dienstgeber.

Für die Ausstellung der Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge muss der Dienstgeber dem/der zukünftigen Dienstnehmer:in eine Bestätigung ausstellen, dass diese gebraucht wird. Mehr Infos hier: https://www.oesterreich.gv.at/themen/persoenliche_dokumente_und_bestaetigungen/strafregister/Seite.300020.html
Der/Die Dienstnehmer:in ist zur Weiterbildung verpflichtet. Die Weiterbildungsmaßnahmen werden zwischen Dienstgeberin und Dienstnehmer:in vereinbart. Zeitlich stehen ihr für Fortbildungen XX Arbeitstage pro Jahr zur Verfügung.	Comment by Sibille Schöntauf [2]: 5-10 Arbeitstage
Die dienstliche E-Mail-Adresse des/der Dienstnehmers:in darf innerhalb der Kirche weitergegeben werden.



	12. Mitarbeitervorsorgekassa
	Voller Name und Adresse der jeweiligen Kasse angeben.





Dieser Dienstvertrag wird vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Superintendentialaus-schusses abgeschlossen.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Wesentliche Änderungen bedürfen der neuerlichen Genehmigung.

Ort, Datum


---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------
	Dienstgeber	Dienstnehmer:in


Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Empfang einer Gleichschrift, sowie die zustimmende Kenntnisnahme der Datenschutzverordnung und des Verhaltenskodex der Evang. Kirche A.B. in Österreich.




Vom Superintendentialausschuss der Evang. Diözese A.B. Oberösterreich genehmigt: 


Dr. Gerold Lehner	Mag. Renate Bauinger
    Superintendent	Superintendentialkuratorin
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